
 

  

Berlin, den 17. Juni 2020 – Die Wirtschafts- und Energiepolitiker des Deutschen Bundesta-

ges haben sich nach monatelangen zähen Verhandlungen mehrheitlich für eine umge-

hende und ersatzlose Abschaffung des andernfalls in Kürze erreichten Förderstopps für 

neue Solarstromanlagen ausgesprochen. Der Bundesverband Solarwirtschaft e. V. (BSW) 

begrüßt die heute früh im federführenden Wirtschaftsausschuss getroffene Entscheidung 

zur Streichung des 52 Gigawatt-Solardeckels im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Der 

BSW erwartet eine entsprechende Beschlussfassung in der morgigen Sitzung des Deut-

schen Bundestages und nachfolgend am 3. Juli im Bundesrat. 

„Wir freuen uns über das große Engagement einiger Wirtschafts- und Umweltpolitiker in 

dieser Frage. Gut, dass andere noch gerade rechtzeitig über ihren Schatten gesprungen 

sind. Sie entsprechen damit dem gesellschaftsübergreifenden Willen einer überwältigen-

den Bevölkerungsmehrheit. Mit der Streichung des Förderdeckels wird endlich eine der 

größten Investitionsbarrieren der Energiewende beseitigt. In den vergangenen Jahren und 

Monaten hat der Solardeckel Milliardeninvestitionen in die Solarwirtschaft am Standort 

Deutschland blockiert und großen Schaden angerichtet,“ erklärt BSW-Hauptgeschäftsfüh-

rer Carsten Körnig.  

Der BSW forderte die Bundesregierung auf, der heute initiierten EEG-Novelle zur Abschaf-

fung des Solardeckels spätestens im Herbst eine große Gesetzesreform folgen zu lassen. 

Diese müsse für die Abschaffung weiterer Marktbarrieren und eine deutliche Beschleuni-

gung des Photovoltaik- und Speicherausbaus genutzt werden.  

Bonner Marktforscher hatten erst am Montag vor einer Stromerzeugungslücke für den Fall 

gewarnt, dass das Tempo des jährlichen PV-Ausbaus nicht bereits im kommenden Jahr 

mindestens verdoppelt und im übernächsten Jahr sogar verdreifacht werde. Körnig: „Die 

gesetzlich fixierten Photovoltaik-Ausbauziele verharren noch immer auf dem viel zu  

niedrigen Niveau des Jahres 2010, obwohl sich die Kosten schlüsselfertiger Photovoltaik-

Systeme seitdem um mehr als zwei Drittel reduziert haben, ein Atom- und Kohleausstieg 

beschlossen wurde und die Klimaziele deutlich verschärft wurden. Die Solar- und Spei-

cherbranche steht bereit, binnen weniger Jahre 50.000 neue Jobs in Deutschland zu schaf-

fen, wenn diese Diskrepanz endlich beseitigt wird.“ 
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Der BSW ― Bundesverband Solarwirtschaft e. V.  

vertritt die Interessen von einigen hundert Solar- 

und Speicherunternehmen in Deutschland. Der Ver-

band agiert als Informant, Berater und Vermittler im 

Aktionsfeld zwischen Wirtschaft, Politik und Ver-

brauchern. Er sorgt für Investitionssicherheit 

 
 

in der Wachstumsbranche Solarenergie.  

Wichtige Unternehmen der Solar- und Speicher-

branche ― von Rohstofflieferanten und Produk- 

tionsfirmen über das Handwerk bis hin zu  

Betreibergesellschaften, Planern und Financiers ― 

sind im BSW organisiert. 
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Hintergrund 

Bei einer ausbleibenden Beseitigung der 2012 im EEG verankerten und in diesem Sommer 

erreichten – bei 52 Gigawatt installierte PV-Leistung fixierten – Förderbeschränkung würde 

sich der Solarmarkt in Deutschland nach Einschätzung von Energieexperten mehr als hal-

bieren. Nach einer Repräsentativbefragung im Februar hatten sich drei Viertel der Bürger 

für eine Fortsetzung der Solarförderung ausgesprochen, um die Umsetzung der Klimaziele 

nicht zu gefährden. Über 80 Prozent der Wähler von Union, SPD und Grünen vertreten je-

weils diese Auffassung.  

Die nun in einem Änderungsantrag zum Gebäudeenergiegesetz initiierte EEG-Änderung 

(S. 7, Artikel 8) sieht vor, dass der in §49 Absatz 5 und 6 enthaltene Förderdeckel für neue 

Solarstromanlagen ersatzlos gestrichen wird. Der BSW setzt sich seit Jahren mit Nachdruck 

für eine Beseitigung der Marktbarriere ein und initiierte mit dieser Zielsetzung u. a. zahlrei-

che offene Briefe, zuletzt sogar eine Verfassungsbeschwerde. 

Je nach Größe der Solarstromanlage erhalten Solaranlagen-Betreiber für ins öffentliche 

Stromnetz eingespeisten Solarstrom eine Einspeisevergütung bzw. Marktprämie in Höhe 

von derzeit rund 6–9 Cent je Kilowattstunde. Damit werden bestehende Marktverzerrun-

gen zuungunsten Erneuerbarer Energien ausgeglichen. Auch nach Streichung des 52 GW-

Solardeckels wird die Einspeisevergütung in den kommenden Jahren weiter kontinuierlich 

sinken. 

 

 

https://www.solarwirtschaft.de/wp-content/uploads/2020/06/199651neu-Koa_AEA_GE-Energieeinsparrecht-Gebaeude_19_16716-.pdf

